
§ 7 Anerkennung und Überwachung von Ausbildungsstätten 

(2) Ausbildungsstätten für die beschleunigte Grundqualifikation und die Weiterbildung 
werden von der nach Landesrecht zuständigen Behörde staatlich anerkannt, wenn  
 

1. sie über die personellen und sächlichen Voraussetzungen für die Vermittlung der 
für die beschleunigte Grundqualifikation und Weiterbildung erforderlichen 
Kenntnisse und Fertigkeiten verfügen, 

 
2. sie im angemessenen Verhältnis zur Zahl der Aus- und Weiterbildungsteilnehmer 

ausreichendes Lehrpersonal beschäftigen, 
 

3. geeignete Schulungsräume sowie Lehrmittel für die theoretische Unterweisung 
vorhanden sind, 

 
4. eine fortlaufende Weiterbildung des Lehrpersonals nachgewiesen wird und 

 
5. keine Tatsachen vorliegen, die gegen die persönliche Zuverlässigkeit des 

Antragstellers sprechen. 
 


